
Umweltanalyse  
zum Bebauungsplan „Taldorf Süd“, Stadt Ravensburg, OT: Taldorf 

11. Mai 2021 

 
Abbildung 1: Lage des Plangebietes (Roter Kreis); Quelle: Top25 viewer, Grundlage: TK25, unmaß-
stäblich 

 
 

Auftraggeberin: Stadt Ravensburg  
Abteilung III: Bau und Umweltverwaltung 
Ansprechpartner: Herr Sauter 
Salamanderweg 22 
88212 Ravensburg 
 Tel.  0751 82699 

 

Auftragnehmer:  365° freiraum + umwelt 
Klosterstraße 1 
88662 Überlingen 
Tel. 07551  949558 0  
Fax 07551  949558 9 
www.365grad.com 

 

Projektleitung: Dipl. Ing. (FH) Bernadette Siemensmeyer 
Freie Landschaftsarchitektin bdla 
Tel. 07551 949558 4 
b.siemensmeyer@365grad.com 

Bearbeitung: Dip. Ing. (FH) Kristina Lipinski 
Tel. 07551 949558 25 
 k.lipinski@365grad.com 

 

Projektnummer: 2382_bs 
 

http://www.365grad.com/
mailto:k.lipinski@365grad.com


Stadt Ravensburg B- Plan „Taldorf Süd“  Umweltanalyse 

365° freiraum + umwelt         Seite 2 von 38 

Inhaltsverzeichnis 

1. Vorhabenbeschreibung .................................................................................................. 3 

2. Übergeordnete Planungen ............................................................................................. 5 

2.1 Schutzgebiete .........................................................................................................5 

2.2 Fachplan Landesweiter Biotopverbund ...................................................................6 

2.3 Modellprojekt Biotopverbund Baden – Württemberg Landkreis Ravensburg, 
 Modellkommune Stadt Ravensburg ........................................................................6 

2.4 Überschwemmungsflächen .....................................................................................6 

2.5 Regionalplan ...........................................................................................................7 

2.6 Flächennutzungsplan (FNP) des GVV Mittleres Schussental (2004) .......................8 

3. Bestandsbeschreibung, Bewertung und Konfliktanalyse ................................................ 9 

4. Vermeidungs- (V) und Minimierungsmaßnahmen (M) ...................................................15 

5. Ausgleichmaßnahmen für den Artenschutz ..................................................................25 

6. Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung nach § 44 BNatSchG ......................................26 

7. Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen ............................................29 

8. Zusammenfassung .......................................................................................................30 

9. Literatur und Quellen ....................................................................................................31 

Anhang I Fotodokumentation (08.04.2020, Fotos 365° freiraum + umwelt) ..........................32 

Anhang II Pflanzliste .............................................................................................................34 

Anhang III Baumbestand (April 2020) ...................................................................................36 

Anhang IV: Faunistisches Gutachten (Dezember 2017) .......................................................38 

 

 
Plan 

Bestandsplan A2 Nr. 2382 / 1 Maßstab 1: 1.000 
Maßnahmenplan  A2 Nr. 2382 / 2 Maßstab 1: 1.000 
 
 
Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Lage des Plangebietes  .................................................................................... 1 

Abbildung 2: Bebauungsplan - Entwurf (Stadt Ravensburg, 02.02.2021) .............................. 3 

Abbildung 3: Schutzgebiete im Umfeld des Plangebietes ...................................................... 5 

Abbildung 4: Erschließung Baugebiet Taldorf Süd ................................................................. 6 

Abbildung 5: Ausschnitt aus dem 2. Anhörungsentwurf zum Regionalplans Bodensee-
Oberschwaben ...................................................................................................................... 7 

Abbildung 6: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan des GVV Mittleres Schussental ...... 8 

 

 



Stadt Ravensburg B- Plan „Taldorf Süd“  Umweltanalyse 

365° freiraum + umwelt    Seite 3 von 38 
 

1. Vorhabenbeschreibung  

Das Plangebiet mit einer Flächengröße von ca. 3,99 ha liegt am südlichen Rand des Orts-

teils Talddorf (Stadt Ravensburg, Landkreis Ravensburg). Die Fläche liegt im Außenbereich, 

bisher ist kein rechtskräftiger Bebauungsplan vorhanden. Die Aufstellung des Bebauungs-

planes erfolgt um den örtlichen Bedarf an Wohnraum zu decken. 

Im Norden und Westen grenzt die bestehende Bebauung von Taldorf an (Wohnbebauung, 

Kuhstall). Im Süden liegen landwirtschaftlich genutzte Flächen (v. a. Grünland). Im Osten 

grenzt der Stockerholzbach mit begleitendem Gehölzband an. Jenseits des Bachs liegen 

noch zwei einzelne Gebäude (u.a. Musikverein). 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wird im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB 

durchgeführt. Die überbaubare Grundfläche liegt bei unter 10.000 m². Weitere Bebauungs-

pläne nach § 13b BauGB sind im Umfeld zurzeit nicht im Verfahren, sodass keine kumulative 

Wirkung entsteht. Zudem gibt es keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 

Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter oder Hinweise auf Risiken für schwere Unfälle 

nach Bundes-Immissionsschutzgesetz. Zum Bebauungsplan wird eine Umweltanalyse zur 

Ermittlung der abwägungsrelevanten Umweltbelange inklusive artenschutzrechtlicher Prü-

fung erstellt.  

Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes  

 

Abbildung 2: Bebauungsplan - Entwurf (Stadt Ravensburg, 11.05.2021) 
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Der Bebauungsplan ermöglicht den Bau von bis zu 11,2 m hohen Wohnhäusern. Die GRZ 

beträgt im WA 1 0,3 für Einzel- und Doppelhäuser, in WA 2 0,35 für Einzelhäuser und im WA 

3 0,4 für Hausgruppen.  Die verkehrliche Erschließung erfolgt über eine Ringstraße von der 

Hummelbergstraße im Norden aus. Nach Westen verbindet ein Fußweg (auch Rettungsweg) 

das Baugebiet mit der Straße nach Lempfriedweiler im Westen. 

Da das anfallende Niederschlagswasser aufgrund der geologischen Beschaffenheit des 

Plangebiets nicht versickert werden kann wird das Niederschlagswasser in Retentionsbe-

cken gesammelt und der Kanalisation bzw. dem "Taldorfer Bach" gedrosselt zugeführt. 

Im Osten der Wohnbaufläche ist entlang des Stockerholzbaches eine Grünfläche ausgewie-

sen (öffentliche Grünfläche mit Spielmöglichkeiten und Wegeverbindung zum Musikerheim 

im Osten, Ausgleichsfläche für den Artenschutz). 

Nach Süden wird das Baugebiet ebenfalls durch eine öffentliche Grünfläche zur Landschaft 

hin eingegrünt. Hier befinden sich die begrünten Retentionsmulden.  

Es ist möglich das Plangebiet in zwei Bauabschnitte zu gliedern. 

Zur Berechnung der möglichen Versiegelung werden die Straßen voll und die Wohnbauflä-

chen mit einer Versiegelungsrate von 45-60 % (GRZ von 0,3-0,4 plus 50 % Überschreitung 

durch Nebenanlagen) angerechnet. Die Flächen können Tabelle 1 entnommen werden.  

 

Tabelle 1: geplante Nutzung 

 

  
 

Bestand im Plangebiet 

Die Fläche des Plangebietes wird überwiegend landwirtschaftlich genutzt (Intensivgrünland, 

Intensivobstanlage, Acker). 

In der nordöstlichen Ecke befindet sich ein Lagerplatz mit Wirtschaftsgebäuden (alte Remise, 

unterstand), Erdlager etc. Der Platz ist von einem schönen, im Süden lockeren Baumbestand 

umgeben. Besonders im Norden und Westen, entlang des Stockerholzbachs, befinden sich 

raumprägende Laubbäume. Zahlreiche Obstbäume wurden neu gepflanzt.  

Im Westen grenzt eine landwirtschaftliche Hofstelle mit Viehstall, Grube und Fahrsilo an. Hier 

befinden sich ein altersgemischter Obstbaumbestand sowie drei große, teils abgängige Birn-

bäume. 

Siehe auch Kapitel 3, Bestandsplan und Baumbestandsliste in Anhang III.  

ohne Überschreitung mit Überschreitung

geplante Versiegelung GRZ

Überbaubare 

Fläche

GRZ mit 

Überschreitung

Überbaubare 

Fläche

Wohnbauflächen 0,3 3.944 0,45 5.915

0,35 2.437 0,525 3.655

0,4 696 0,6 1.044

Wohnbaufläche gesamt 7.077 10.615

Verkehrsfläche (Straße + Fußwege)

inkl. bestehende Verkehrsflächen 4.911 4.911

Gesamt 11.988 15.526
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2. Übergeordnete Planungen  

2.1 Schutzgebiete 

Das Plangebiet liegt im Wasserschutzgebiet „Taldorfer Rinne“, Zone III und IIIA (Nr. 435 152, 

Rechtsverordnung festgesetzt am 15.01.2014). Eine Ausweisung von Baugebieten ist zuläs-

sig, wenn in den Festsetzungen zum Bebauungsplan auf die Bestimmungen dieser Rechts-

verordnung hingewiesen wird und soweit die geplante Bebauung nicht den Belangen der 

Grundwasserneubildung entgegenstehen und eine Anschluss der sanitären Abwässer an die 

öffentliche Abwasserbeseitigung erfolgt (vgl. § 6 Nr. 10 zur Niederschlagswasserbeseiti-

gung). 

 

Innerhalb des Plangebietes selbst sind keine weiteren Schutzgebiete vorhanden.  

Im Umfeld des Plangebietes (mindestens 60 m Entfernung) sind mehrere geschützte Feld-

gehölze, Hecken sowie ein Tobel mit Gehölz geschützt. Aufgrund der Entfernung, der Art 

und der Empfindlichkeit der Biotope ist nicht von einer Beeinträchtigung über den Boden-, 

Luft- oder Wasserpfad auszugehen.  

Im Umfeld sind keine Natur- oder Landschaftsschutzgebiete und keine Natura 2000-Gebiete 

vorhanden. 

 

Abbildung 3: Schutzgebiete im Umfeld des Plangebietes (rote Umrandung); Quelle: LUBW Daten- und 

Kartendienst online, abgerufen am 07.07.2020, unmaßstäblich 
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2.2 Fachplan Landesweiter Biotopverbund 

Flächen des Biotopverbundes sowie Wildtierkorridore gemäß Generalwildwegeplan sind im 

Eingriffsbereich nicht ausgewiesen.  

2.3 Modellprojekt Biotopverbund Baden – Württemberg 
Landkreis Ravensburg, Modellkommune Stadt Ravensburg 

Im Modellprojekt Biotopverbund Ravensburg der Heinz-Sielmann-Stiftung war etwa 400 m 

südlich des Plangebiets die Anlage eines Stillgewässers vorgesehen. Die Fläche eignet für 

die Aufwertung eines Feuchtgebietskomplexes, ein Maßnahmensteckbrief wurde erarbeitet, 

eine Umsetzung ist aufgrund der Flächenverfügbarkeit aber schwierig.  

2.4 Überschwemmungsflächen 

Das Plangebiet liegt zwischen dem Taldorfer bch und Stockerholzbach. Für den Taldorfer 

Bach liegen keine Daten zu Überflutungsflächen (HQ100) vor.  

Der Stockerholzbach grenzt direkt im Osten und teilweise im Norden an das Plangebiet an.. 

Entlang  des Stockerholzbachs befinden sich HQ 100 Überschwemmungsflächen welche 

innerhalb des Plangebiets liegen. Die Berechnungen hierfür wurden im Rahmen der 

Aufstellung des Bebauungsplans durchgeführt und sind zusammen mit der unteren 

Wasserbehörde des Landratsamts plausibiliesiert (Zimmermann Ingenieurgesellschaft mbH, 

21.04.2021). Das Überschwemmungsgebiet wird im B-Plan als faktisches 

Überschwemmungsgebiet nachrichtlich übernommen. Das Überschwemmungsgebiet liegt 

außerhalb des allgemeinen Wohngebiets innerhalb der festgesetzten öffentlichen Grün- und 

Ausgleichsflächen. Durch die getroffenen Festsetzungen entstehen keine 

Beeinträchtigungen, das Überschwemmungsgebiet wird durch die geplanten 

grünordnerischen Maßnahmen aufgewertet. 

 

Abbildung 4: Er-
schließung Bau-
gebiet Taldorf Süd 

Hochwasser-
schutz Stocker-
holz- und 

Taldorfer Bach 

(Zimmermann  

Ingenieurgesell 

SchaftmbH, 
01.02.2021) 
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2.5 Regionalplan 

Das geplante Baugebiet tangiert im südlichen Bereich einen im aktuellen Anhörungsentwurf 

vom 15. 12. 2020 des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben geplanten regionalen 

Grünzugs.. Aufgrund der Parzellenunschärfe der Plandarstellung im Regionalplan kann die 

Kommune den kommunalen Ausformungsspielraum nutzen. Die Planung stellt somit keine 

Zielabweichung des Regionalplans dar. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 5: Ausschnitt aus dem 2. Anhörungsentwurf zum Regionalplans Bodensee-Oberschwaben 
(rote Umrandung: Plangebiet), Quelle: Regionalverband Bodensee-Oberschwaben 
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2.6 Flächennutzungsplan (FNP) des GVV Mittleres Schussental (2004) 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Taldorf Süd“ ist im FNP des GVV Mittleres 

Schussental als landwirtschaftliche Fläche gekennzeichnet. Nördlich ist die Ortslage als 

Mischgebiet ausgewiesen. Das plangebiet wird von einer 20KV Hochspannungsleitung sowie 

einer Hauptwasserleitung durchquert.  

 

  

 

Abbildung 6: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan des GVV Mittleres Schussental (rote Umran-
dung: Plangebiet), Quelle: Gemeindeverband mittleres Schussental, Planfassung vom 23.07.2016, 
unmaßstäblich 
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3. Bestandsbeschreibung, Bewertung und Konfliktanalyse 

Tabelle 2: Bestandsbeschreibung, Bewertung und Konfliktanalyse 

Schutzgut Bestand und Bewertung Konfliktanalyse 

Fläche Durch die Aufstellung des Bebauungspla-
nes wird eine bisher landwirtschaftlich 
genutzte Fläche im Umfang von ca. 3,99 
ha in Anspruch genommen. Die Böden 
sind von hoher Wertigkeit.  

Das Plangebiet vergrößert die Siedlungs-
fläche des landwirtschaftlich geprägten um 
ca. ein Drittel.  

Ein Teilbereich des bisher erlebbaren Tal-
raums wird bebaut. 

Es entsteht eine zusätzliche Flächenin-
anspruchnahme und eine Flächenzer-
schneidung. 

Das geplante Baugebiet ist im Verhältnis 
zum bestehenden Ort groß. 

Die überplante landwirtschaftliche Er-
tragsfläche geht im Bereich der geplan-
ten Wohnbebauung dauerhaft und un-
wiederbringlich verloren 

Die GRZ ist mit 0,3. 0,35 und 0,4 gerin-
ger als im angrenzenden Dorfgebiet.  

Durch die zulässige Gebäudehöhe von 
11,20 m wird die in Anspruch genomme-
ne Fläche möglichst gut ausgenutzt. 

Zusammenfassend kann die Planung aus 
dem Bedarf an Wohnraum und der Orts-
randlage unter Berücksichtigung der 
Belange des Arten,- Biotop- und Land-
schaftsschutzes hin-sichtlich des Schutz-
gutes Fläche als vertretbar bewertet wer-
den. Dennoch ist Flächeninanspruch-
nahme insgesamt als hoch einzustufen. 

Geologie / 
Boden 

Das Plangebiet ist bisher weitgehend un-
versiegelt.  

Als geologisches Ausgangsmaterial sind 
unter der Ackerkrume Talablagerungen 
(Tallehm, Talkies Quartär, Holozän), da-
runter Schmelzwasserkies (Quartär, Plei-
stozän, Würm) 

Es herrschen lehmige Böden vor (Klas-
senzeichen L1a2, ganz im Westen L2a2). 
Die Bodengrundzahl liegt bei 61 - 75.  

Die Böden haben eine hohe Bedeutung für 
die Bodenfruchtbarkeit, als Ausgleichskör-
per im Wasserkreislauf und als Filter und 
Puffer für Schadstoffe. Es liegt keine hohe 
oder sehr hohe Bewertung als Standort für 
natürliche Vegetation vor.  

Im Rahmen einer orientierenden techni-
schen Erkundung (BauGrund Süd, 
04.05.2021) wurde in Teilbereichen des 
Flurstücks 199 eine erhöhte Konzentration 
des Summenparameters Kupfer von bis zu 
150 mg/kg ermittelt (Z 2). Auf einer Teilflä-
che des Flurstücks 200 wurde eine erhöhte 
PAK-Konzentration festgestellt (Z 1.2).  
Eine konkrete Gefährdung besteht nicht, 
da Kupfer und PAK immobil sind und nicht 
ausgewaschen werden.  
Bei Abtrag der belasteten Bodenschichten 
ist der Ober- und Unterboden der Verwer-
tungskategorie Z 2 bzw. Z 1.2 nach der 

Es entsteht eine zusätzliche Versiege-
lung hochwertiger Böden im Umfang von 
15.526 m2 (Verkehrsflächen 4.911 m2 
plus 10.644 m² überbaubare Fläche (Be-
bauung incl. Nebenanlagen).    

Hierdurch entsteht eine erhebliche Beein-
trächtigung. Die hochwertigen Ackerbö-
den werden der landwirtschaftlichen Nut-
zung entzogen. Teile der öffentlichen 
Grünflächen (Ausgleichsfläche) können 
in einer extensiven Grünlandnutzung 
verbleiben. 

Minimierungsmaßnahmen zur Verringe-
rung des Eingriffes:  

M 1 Schutz des Oberbodens  

M 2 Verwendung offenporiger Beläge 

M 13 Gestaltung der unbebauten Flä-
chen auf den Baugrundstücken  

M 14 Erdüberdeckung von Tiefgaragen 
und sonstigen unterirdischen Gebäude-
teilen 

K 1 Entwicklung einer artenreichen, ex-
tensiv genutzten Fettwiese, Ergänzung 
des gewässerbegleitenden Gehölzbe-
standes 
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Schutzgut Bestand und Bewertung Konfliktanalyse 

VwV B.W. zuzuordnen. 

 

 

Auch nach Umsetzung der Minimie-
rungsmaßnahmen verbleiben erhebli-
che Eingriffe in den Boden. 

Wasser Oberflächengewässer: Das Plangebiet 
liegt zwischen dem Stockerholzbach und 
dem Taldorfer Bach. Überflutungsflächen 
liegen außerhalb der ausgewiesenen Bau-
flächen in den Grünflächen. 

Grundwasser: Die östliche Fläche liegt in 
der hydrogeologischen Einheit „Quartäre 
Becken- und Moränensedimente“ (GWG), 
die westliche im Bereich von „Fluvioglazia-
len Kiesen und Sanden im Alpenvorland 
(GWL)“. Der Grundwasserstand wurde bei 
ca. 6,5 m unter dem Gelände festgestellt. 
Die Empfindlichkeit gegenüber der Verrin-
gerung der Grundwasserneubildung ist 
gering.  

Die anstehenden Böden sind nicht sicker-
fähig und als nur sehr schwach durchlässig 
bzw. wasserstauend zu bewerten. 

Das Plangebiet liegt im Wasserschutzge-
biet Zone III und IIIA. 

Im Rahmen einer orientierenden techni-
schen Erkundung (BauGrund Süd, 
04.05.2021) wurde in Teilbereichen des 
Flurstücks 199 eine erhöhte Konzentration 
des Summenparameters Kupfer von bis zu 
150 mg/kg ermittelt (Z 2). Auf einer Teil-
fläche des Flurstücks 200 wurde eine er-
höhte PAK-Konzentration festgestellt (Z 
1.2).  

Eine konkrete Gefährdung besteht nicht, 
da Kupfer und PAK immobil sind und nicht 
ausgewaschen werden. 

Oberflächengewässer: Verringerung 
natürlicher Retentionsflächen, Gefahr 
von Überflutung und Schadstoffeinträgen  

Das Überschwemmungsgebiet liegt au-
ßerhalb des allgemeinen Wohngebiets 
innerhalb der festgesetzten öffentlichen 
Grün- und Ausgleichsflächen. Durch die 
getroffenen Festsetzungen entstehen 
keine Beeinträchtigungen, das Über-
schwemmungsgebiet wird aufgewertet. 

Grundwasser: Durch die Bebauung ver-
ringert sich die Grund-
wasserneubildungsrate im Bereich der 
versiegelten Flächen. Hierdurch entsteht 
eine mittlere Beeinträchtigung.  

M 2 Verwendung offenporiger Beläge 

M 3 Verzicht auf Eindeckung der Dächer 
aus unbeschichtetem Metall 

M 9 Anlage von Retentionsbecken zur 
Pufferung und gedrosselten Ableitung 
von Niederschlagswasser in den Taldor-
fer Bach 

M 14 Gestaltung der unbebauten Flä-
chen auf den Baugrundstücken  

M 15 Erdüberdeckung von Tiefgaragen 
und sonstigen unterirdischen Gebäude-
teilen 

K 1 Entwicklung einer artenreichen, ex-
tensiv genutzten Fettwiese, Ergänzung 
des gewässerbegleitenden Gehölzbe-
standes 

 

Klima / Luft 
/ Klima-
schutz / 
Klimaan-
passung 

Die offenen Flächen dienen als Kaltluftent-
stehungsflächen. Im Bereich des Plange-
bietes staut sich die Kaltluft an den Sied-
lungsrändern. Von Norden her strömen 
intensive Kaltluftströme sowie Hangwinde 
ins Plangebiet um dann nach Osten abzu-
fließen (siehe unten stehende Abbildung). 

Durch die Ausweisung eines Wohngebie-
tes entsteht eine geringe Beeinträchti-
gung des Lokalklimas. Durch die lockere 
Bebauung und die Freihaltung der Flä-
chen entlang des Baches  sind keine 
eheblichen Auswirkungen zu erwarten. 
Die Pflanzung von Bäumen wird festge-
setzt.  

Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen 

V 2 Erhalt von Gehölzen 
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Schutzgut Bestand und Bewertung Konfliktanalyse 

 Ausschnitt Klimafibel Bodensee-
Oberschwaben (2010), unmaßstäblich  

 

In der Umgebung sind keine Betriebe nach 
§ 50 BImSchG (Störfallbetriebe) und keine 
stark befahrenen Straßen vorhanden.  

Im westlichen Teil des Plangebiets ist auf 3 
Grundstücken mit Überschreitungen der 
Grenzwerte für Geruchsimmission durch 
den angrenzenden LW-Betrieb zu rechnen  

Dies führt zu einer Nutzungseinschränkung 
(siehe B-Plan).  

M 4 Pflanzung von Bäumen auf den Bau-
grundstücken 

M 5 Pflanzung von Bäumen im Bereich 
von Kfz-Stellplätzen 

M 6 Pflanzung von Straßenbäumen 

M 14 Gestaltung der unbebauten Flä-
chen auf den Baugrundstücken  

 

Tiere Gemäß dem Faunistischen Gutachten vom 
20.12.2017 sind im Plangebiet vor allem 
die Gehölze am Stockerholzbach von ho-
her Bedeutung als Lebensraum für Vögel 
sowie als Leitlinie für Fledermäuse. 

Die landwirtschaftlichen Nutzflächen die-
nen als Nahrungs- und Jagdhabitat für 
Vögel und Fledermäuse und besitzen eine 
allgemeine Bedeutung.  

Vorkommen der Zauneidechse an besonn-
ten Rainen und Böschungen sind nicht 
auszuschließen 

Vorkommen von weiteren streng geschütz-
ten Tierarten können aufgrund des nicht 
vorhandenen Struktur Angebots ausge-
schlossen werden. 

Der Verlust von Nahrungshabitaten ist 
nicht erheblich, da in der Umgebung 
weitere Flächen mit ähnlicher Ausstat-
tung vorhanden sind und im Bereich der 
öffentlichen Grün- und Ausgleichsflächen 
die Funktion als Nahrungshabitat aufge-
wertet wird.  
Die vorhandenen Gehölze werden weit-
gehend erhalten. Bei einer Bebauung bis 
an den Stockerholzbach wäre die Beein-
trächtigung der Fledermaus-Flugstraße 
nicht auszuschließen. Aus diesem Grund 
wird der als Lebensraum und Fluglinie 
bedeutende Korridor entlang des 
Stockerholzbaches erhalten und aufge-
wertet. Bei einer Umsetzung der Aus-
gleichsmaßnahme am Stockerholzbach 
ist eine Beeinträchtigung der Fleder-
maus-Flugstraße auszuschließen.         

Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen  

V 1 Zeitlich angepasster Baustellenbe-
trieb 

V 2 Erhalt von Gehölzen 

M 4 Pflanzung von Bäumen auf den 
Baugrundstücken 

M 5 Pflanzung von Bäumen im Bereich 
von Kfz-Stellplätzen 

M 6 Pflanzung von Straßenbäumen 

M 7 Anlage einer parkartig zu gestalten-
den und rahmenden öffentlichen Grünflä-
che mit blütenreichen Wiesenflächen, 



Stadt Ravensburg B- Plan „Taldorf Süd“  Umweltanalyse 

365° freiraum + umwelt    Seite 12 von 38 
 

Schutzgut Bestand und Bewertung Konfliktanalyse 

Strauch- und Gehölzgruppen und be-
spielbaren Landschaftselementen 

M 8 Eingrünung des Ortrandes 

M 10 Reduktion von Lichtemissionen  

M 11 Bauliche Vermeidung von Transpa-
renzsituationen und von großflächig 
spiegelnden Glasscheiben 

M 12 Verwendung reflexionsarmer Pho-
tovoltaik- und Solarthermieanlagen 

M 13 Durchlässe in Zäunen 

M 14 Gestaltung der unbebauten Flä-
chen auf den Baugrundstücken 

M 16 Dachbegrünung 

K 1 Entwicklung einer artenreichen, ex-
tensiv genutzten Fettwiese, Ergänzung 
des gewässerbegleitenden Gehölzbe-
standes 

Pflanzen/ 
Biotope/ 
Biologische 
Vielfalt/ 
Biotop-
verbund 

Das Plangebiet wird überwiegend als 
Grünland, Acker und Intensivobst-Anlage 
genutzt. Alle Bereiche werden intensiv 
bewirtschaftet und sind relativ artenarm. 
Die Fläche ist für Pflanzen und Biotope 
von geringer bis mittlerer Wertigkeit.  

Im Nordosten befindet sich ein Lagerplatz 
mit Schuppen und Überdachungen. Hier 
befindet sich ein wertgebender Baumbe-
stand (siehe auch Baumliste in Anhang III).   

Im westlichen Plangebiet stehen ebenfalls 
einige Obstbäume. Bis auf einen sehr er-
haltenswerten Birnbaum sind sie jung oder 
abgängig und von untergeordneter Bedeu-
tung  

Von hoher Bedeutung als Lebensraum, 
Leitlinie und den lokalen Biotopverbund ist 
der Stockerholzbach mit begleitenden Ge-
hölzen und Auen.  

Die Talrinne ist ein wichtiger Verbundkorri-
dor für die angrenzenden struktur- und 
artenreichen Talflanken. 

Die Bäume im Bereich des Lagerplatzes 
entlang des Stockerholzbaches bleiben 
erhalten. Die offenen Flächen sind von 
geringer Bedeutung. 

Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen  

V 2 Erhalt von Gehölzen 

M 4 Pflanzung von Bäumen auf den Bau 
grundstücken 

M 5 Pflanzung von Bäumen im Bereich 
von Kfz-Stellplätzen 

M 6 Pflanzung von Straßenbäumen 

M 7 Anlage einer parkartig zu gestalten-
den und rahmenden öffentlichen Grünflä-
che mit blütenreichen Wiesenflächen, 
Strauch- und Gehölzgruppen und be-
spielbaren Landschaftselementen 

M 8 Eingrünung des Ortrandes 

M 10 Reduktion von Lichtemissionen  

M 11 Bauliche Vermeidung von Transpa-
renzsituationen und von großflächig 
spiegelnden Glasscheiben 

M 14 Durchlässe in Zäunen 

M 15 Gestaltung der unbebauten Flä-
chen auf den Baugrundstücken 

M 16 Dachbegrünung 

K 1 Entwicklung einer artenreichen, ex-
tensiv genutzten Fettwiese, Ergänzung 
des gewässerbegleitenden Gehölzbe-
standes 

Land-
schaftsbild 
/  
Ortsbild / 
Erholung 

Die landwirtschaftlich genutzte Fläche hat 
eine hohe Bedeutung für das Orts- oder 
Landschaftsbild, da sie den Talraum prägt. 
Der bestehenden Siedlungsteile sind zur 
freien Landschaft hin kaum eingegrünt.  

Das Plangebiet selbst kann aufgrund der 

Bei Umsetzung der geplanten Eingrü-
nung und Durchgrünung entsteht durch 
die Aufstellung des Bebauungsplanes 
keine erhebliche Beeinträchtigung des 
Landschafts- und Ortbildes.  

Die öffentlichen Grünflächen mit 
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Schutzgut Bestand und Bewertung Konfliktanalyse 

bestehenden landwirtschaftlichen Nutzung 
aktuell nicht zur Naherholung genutzt wer-
den, prägt jedoch das Erscheinungsbild 
vom westlich angrenzenden Rad- und 
Wanderweg von Süden her.  

Auf dem südwestlich angrenzenden Weg 
verläuft ein lokaler Wanderweg. Der Fuß-
weg wird zudem für die wohnortnahe Erho-
lung genutzt.  

Spielmöglichkeiten verbessern die Mög-
lichkeiten zur Freizeitnutzung. Die Wege-
verbindungen nach Osten (Musikerheim) 
werden verbessert.  

Die prägende Struktur des Stocker-
holzbachs wird aufgewertet. 

 

Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen  

V 2 Erhalt von Gehölzen 

M 4 Pflanzung von Bäumen auf den 
Baugrundstücken 

M 5 Pflanzung von Bäumen im Bereich 
von Kfz-Stellplätzen 

M 6 Pflanzung von Straßenbäumen 

M 7 Anlage einer parkartig zu gestalten-
den und rahmenden öffentlichen Grünflä-
che mit blütenreichen Wiesenflächen, 
Strauch- und Gehölzgruppen und be-
spielbaren Landschaftselementen 

M 8 Eingrünung des Ortrandes 

M 16 Dachbegrünung 

K 1 Entwicklung einer artenreichen, ex-
tensiv genutzten Fettwiese, Ergänzung 
des gewässerbegleitenden Gehölzbe-
standes 

Mensch / 
Lärm / Ge-
ruch 

Das Gebiet ist sehr ruhig gelegen und 
daher als Wohnbaufläche geeignet. Es 
sind keine stark befahrenen Straßen oder 
andere Lärmquellen in der Umgebung 
vorhanden. Die vorhandenen Erschlie-
ßungsstraßen sind recht schmal. 

Im westlichen Teil des Plangebiets ist auf 3 
Grundstücken mit Überschreitungen der 
Grenzwerte für Geruchsimmission durch 
den angrenzenden LW-Betrieb zu rechnen  

Dies führt zu einer Nutzungseinschränkung 
(siehe B-Plan).  

 

Betriebe nach § 50 BImSchG (Störfallbe-
triebe) sind nicht bekannt. 

 

Im Rahmen einer orientierenden techni-
schen Erkundung (BauGrund Süd, 
04.05.2021) wurde in Teilbereichen des 
Flurstücks 199 eine erhöhte Konzentration 
des Summenparameters Kupfer von bis zu 
150 mg/kg ermittelt (Z 2). Auf einer Teil-
fläche des Flurstücks 200 wurde eine er-
höhte PAK-Konzentration festgestellt (Z 
1.2).  

Die Prüfwerte für den Pfad Boden-Mensch 
(Kinderspielplatz) werden jedoch für den 
Einzelparameter Benzo-a-pyren eingehal-
ten, so dass eine grundsätzliche Sanie-

Durch eine Entwicklung der Wohnbauflä-
che sind keine negativen Auswirkungen 
auf die Gesundheit der derzeitigen An-
wohner zu erwarten.  

Die öffentlichen Grünflächen mit 
Spielmöglichkeiten verbessern die Mög-
lichkeiten zur Freizeitnutzung. Die Wege-
verbindungen nach Osten (Musikerheim) 
werden verbessert. 

Aus der Viehhaltung ist mit Ge-
ruchsimmissionen zu rechnen. Die land-
wirtschaftliche Nutzung angrenzender 
Flächen ist mit Lärm- und Staubimmissi-
onen verbunden 

Durch das neue Wohngebiet erhöht sich 
der Verkehr in der bestehenden Ortschaft 
geringfügig.  

 

Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen  

V 2 Erhalt von Gehölzen 

M 4 Pflanzung von Bäumen auf den 
Baugrundstücken 

M 5 Pflanzung von Bäumen im Bereich 
von Kfz-Stellplätzen 

M 6 Pflanzung von Straßenbäumen 

M 7 Anlage einer parkartig zu gestalten-
den und rahmenden öffentlichen Grünflä-
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Schutzgut Bestand und Bewertung Konfliktanalyse 

rungspflicht für den Pfad Boden-Mensch 
nicht gegeben ist 

che mit blütenreichen Wiesenflächen, 
Strauch- und Gehölzgruppen und be-
spielbaren Landschaftselementen 

M 8 Eingrünung des Ortrandes 

K 1 Entwicklung einer artenreichen, ex-
tensiv genutzten Fettwiese, Ergänzung 
des gewässerbegleitenden Gehölzbe-
standes 
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4. Vermeidungs- (V) und Minimierungsmaßnahmen (M) 

V 1 Zeitlich angepasster Baustellenbetrieb zur Vermeidung von artenschutzfachlichen Ver-
botstatbeständen 

Maßnahme 

Die notwendige Rodung von Bäumen und Gehölzstrukturen sowie der Abriss von Gebäuden 

sind außerhalb der Fledermaus Sommerquartierszeit und Vogelbrutzeit, also vom 01. Okto-

ber bis zum 28./29. Februar, durchzuführen.   

Die Gebäude sind vor Abriss im Sommerhalbjahr vor der Baumaßnahme nochmals auf Bru-

ten von gebäudebrütenden Vogelarten und Fledermausquartiere durch einen Fachmann zu 

untersuchen.  

In zwingenden Ausnahmefällen kann in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde von 

der vorgegebenen Frist abgewichen werden, wenn durch eine fachkundige Begutachtung 

sichergestellt wird, dass keine Quartiere und/oder Gelege von den Arbeiten betroffen sind.  

Bei Vorhandensein von Quartieren / Brutvorkommen gebäudebrütender Vogelarten müssen 

unter Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde vor der Brutzeit in der Umgebung un-

ter fachlicher Anleitung Ersatzquartiere angebracht werden und die Brutplätze / Quartiere 

durch geeignete Maßnahmen unzugänglich gemacht werden. 

Begründung 

Schutzgut Pflanzen&Tiere:  Vermeidung der Tötung von Tieren und der Beeinträchtigung 
von Fledermäusen und brütenden Vögeln sowie der Zerstörung 
von Brutplätzen und Quartieren 

Festsetzung     Hinweis im B-Plan 

 
V 2 Erhalt von Gehölzen 

Maßnahme 

Die Gehölze im nordöstlichen Bereich entlang des Stockerholzbaches und der Hummelberg-

straße, der Birnbaum im Südwesten des Plangebietes sowie weitere Einzelgehölze (siehe 

Maßnahmenplan) sind während der Bauphase und langfristig zu schützen und zu erhalten. 

Die Bäume sind gemäß den Vorgaben einschlägiger Fachnormen durch einen Bauzaun vor 

Beeinträchtigungen zu schützen. Eine Beschädigung der Baumkronen und Wurzeln ist aus-

zuschließen. Die Lagerung von Baumaterialien und das Abstellen von Geräten hinter dem 

Zaun sind unzulässig. Bei Durchführung von Baumaßnahmen sind die Vorgaben der 

DIN 18920, RAS-LP 4 und ZTV-Baumpflege in der jeweils aktuellen Fassung zu beachten 

(Einzusehen im Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten). 

Begründung 

Schutzgut Pflanzen & Tiere  Erhalt von Lebensraum für Pflanzen und Tiere; Erhalt von 

Brut-, Nahrungs- und Rückzugsräumen  

Schutzgut Landschaftsbild  Strukturreiche Landschaftselemente werden erhalten  

Schutzgut Klima/ Luft  Bioklimatisch ausgleichende Wirkung durch Transpiration, 
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Schadstoff- und Staubfilterung wird erhalten  

Festsetzung: § 9 (1) 25b BauGB  
 
 

M 1 Schutz des Oberbodens  

Maßnahme 

Der humose Oberboden ist fachgerecht abzutragen, zwischenzulagern und wiederzuver-

wenden (siehe § 202 BauGB i.V.m. BodSchG Baden-Württemberg §§ 1 und 4). Oberboden 

ist vor Beeinträchtigungen zu schützen und in nutzbarem Zustand zu erhalten. Lagerung des 

Oberbodens in Mieten von höchstens zwei Metern Höhe, bei Lagerung länger als einem hal-

ben Jahr ist eine fachgerechte Zwischenbegrünung einzusäen. Baustelleneinrichtungsflä-

chen sind nur innerhalb der Baugrundstücke und Verkehrsflächen zulässig. 

Informationen zum Bodenschutz bei Baumaßnahmen enthält der Flyer "Bodenschutz beim 

Bauen", der als pdf auf der Homepage des Landratsamtes Ravensburg verfügbar ist. Die 

DIN19731 ("Bodenbeschaffenheit Verwertung von Bodenmaterial"), die DIN18915 ("Vegeta-

tionstechnik im Landschaftsbau Bodenarbeiten") und die DIN 19639 (" Bodenschutz bei Pla-

nung und Durchführung von Bauvorhaben") sind bei der Bauausführung einzuhalten (Einzu-

sehen im Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten). Bei der Verwertung des humosen Bo-

denmaterials in der durchwurzelbaren Bodenschicht oder als Oberboden ist die Bundes-

Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) anzuwenden. Um den sparsamen, 

schonenden und fachgerechten Umgang mit Grund und Boden gemäß §§1a Abs.2 und 3, 

202 BauGB sowie §§1, 2 und 7 BBodSchG sicherzustellen wird ein Bodenmanagementkon-

zept erstellt. 

Begründung 

Weitgehender Erhalt der Bodenfunktionen, Schutz vor Erosion und Verunkrautung 

Festsetzung § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

 

M 2 Verwendung offenporiger Beläge 

Maßnahme 

Bodenversiegelungen sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Die Beläge 

für Garagenzufahrten, Stellplätze und Hofflächen sind als wasserdurchlässiger Belag auszu-

führen. 

Begründung 

Teilerhalt der Bodenfunktionen, Minimierung der Eingriffe in den Bodenwasserhaushalt durch 

Teilversickerung des Niederschlagswassers 

Festsetzung  § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
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M 3 Verzicht auf Eindeckung der Dächer aus unbeschichtetem Metall 

Maßnahme 

Die Dächer der Gebäude dürfen keine flächige Eindeckung von unbeschichtetem Metall 

(Kupfer, Zink, Titanzink, Blei) besitzen. Kunststoffbeschichtete Metalle sind als Dacheinde-

ckung zugelassen. Untergeordnete Bauteile (Dachrinnen, Verwahrungen, etc.) dürfen aus 

den beschriebenen Metallen bestehen.  

Versickerung von Metalldächern bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis. 

Zulässige Materialien sind Aluminium, beschichtetes Zink, Edelstahl oder Kunststoffteile. 

Begründung 

Vermeidung einer Beeinträchtigung des Grundwassers und des Bodens.  

Dachabdeckungen aus unbeschichtetem Metall erhöhen den Gehalt an Schwermetallen im 

Dachabfluss. Um eine Beeinträchtigung des Grund- und Oberflächenwassers zu vermeiden, 

ist auf eine Eindeckung der Dächer mit den vorgenannten Materialien zu verzichten. Gemäß 

„Leitfaden Nachhaltiges Bauen“ (BMVBS 2001) wird empfohlen, für abflusswirksame Flä-

chen Materialien zu wählen, die einen nachhaltigen Stoffaustrag und die Akkumulation im 

Boden begrenzen. Der Leitfaden: Naturverträgliche Regenwasserbewirtschaftung, DWA-A 

138 ist zu berücksichtigen. 

Hinweis  Festsetzung im Bebauungsplan 

 

M 4 Pflanzung von Bäumen auf den Baugrundstücken 

Maßnahme  

Pro angefangener 500 m2 Grundstücksfläche ist mind. ein groß- oder mittelkroniger stand-

ort-gerechter und heimischer Laubbaum der I. und II. Wuchsklasse oder Hochstamm-

Obstbaum sowie ein standortgerechter Solitärstrauch zu pflanzen und dauerhaft zu unterhal-

ten. Abgehende Bäume sind zu ersetzen. 

Pflanzvorschläge siehe Pflanzliste II im Anhang. Die genaue Lage ist in der Örtlichkeit fest-

zulegen.  

Anbringen von Fege-, Verbiss- und Wühlmausschutz, dauerhafter fachgerechter Schnitt. Die 

Bäume sind mind. mittels Zweipflock zu befestigen, fach¬gerecht zu pflegen und bei Ausfall 

gleichartig zu ersetzen. Bei den Baumpflanzungen sind die Vorgaben der FLL-Richtlinie 

"Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 1 und 2" in der jeweils aktuellen Fassung zu be-

achten. 

Begründung 

Dauerhafte Durchgrünung des Wohngebietes, Eingrünung gegenüber der freien Landschaft, 

Klimaanpassung, Lebensraum für Tiere 

Festsetzung § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 
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M 5 Pflanzung von Bäumen im Bereich von Kfz-Stellplätzen 

Kfz -Stellplätze sind pro angefangene acht Stellplätze mit je einem standortgerechten Laub-

baum der II. Wuchsklasse oder ein Obst-Hochstamm zu überstellen. Arten entsprechend 

Pflanzenliste in der Anlage. Die Größe der durchwurzelbaren, unbefestigten Fläche muss 

mind. 12 m² betragen. 

Begründung 

Dauerhafte Durchgrünung des Wohngebietes, Eingrünung gegenüber der freien Landschaft, 

Klimaanpassung, Lebensraum für Tiere 

Festsetzung § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

 

M 6 Pflanzung von Straßenbäumen 

Maßnahme: 

Entlang der Erschließungsstraßen sind Laubbäume der I. und II. Wuchsklasse (siehe Pflanz-

liste I + II) zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Die Baumscheiben sind mindestens 12 

m² groß. Pflanzstandort kann bis 5 m vom Planeintrag variieren. Abgehende Bäume sind zu 

ersetzen.  

Begründung: 

Die Bäume stellen eine Strukturanreicherung im zukünftigen Wohngebiet dar, bieten neuen 

bzw. ersetzen den bisherigen Lebensraum für Pflanzen und Tiere und erhöhen die biologi-

sche Vielfalt im Plangebiet sowie der näheren Umgebung.   

Gehölze haben durch die Transpiration eine bioklimatisch ausgleichende Wirkung und filtern 

Staub und Schadstoffe aus der Luft. Durch Schattenwurf wird die Aufheizung an heißen 

Sommertagen zusätzlich vermindert.  

Die Maßnahme dient den Schutzgütern Pflanzen, Tiere, Biotope, biologische Vielfalt, Klima 

und Landschafts- / Ortsbild.  

Festsetzung: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

 

M 7 Anlage einer parkartig zu gestaltenden und rahmenden öffentlichen Grünfläche mit  
 blütenreichen Wiesenflächen, Strauch- und Gehölzgruppen und bespielbaren Land- 
 schaftselementen 

Maßnahme  

Anlage einer parkartig zu gestaltenden und rahmenden öffentlichen Grünfläche mit blütenrei-

chen Wiesenflächen, Strauch- und Gehölzgruppen und bespielbaren Landschaftselementen:  

Die östlich an die Wohnbebauung anschließende öffentliche Grünfläche ist im Wechsel mit 

extensiven Wiesen- und Saumflächen, Strauch- und Baumgruppen, bespielbare Landschaft-

selemente und einem durchgehenden Wegenetz anzulegen. Die parkartig zu gestaltende 

öffentliche Grünfläche hat eine Gesamtgröße von ca. 3.270 m².  

Außerhalb der Wegeflächen, der Spiel- und Aufenthaltsbereiche sowie im Randbereich der 

Baum- und Strauchpflanzungen sind extensiv genutzte krautreiche Wiesenflächen durch 

Ansaat von autochthonem Saatgut zu entwickeln. Die Flächen sind 2x jährlich zu mähen, der 

anfallende Grasschnitt ist abzufahren. Auf Düngung ist zu verzichten. Die genaue Lage ist im 
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Rahmen der Ausführungsplanung festzulegen. Der Flächenanteil von ca. 45 % an der Ge-

samtfläche ist bei der Ausführung einzuhalten und darf nur geringfügig unterschritten wer-

den.  

Zur Gestaltung und Gliederung der öffentlichen Grünfläche, sowie zur Eingrünung der 

Wohnbebauung sind gruppenweise und lineare Strauch- und Baumpflanzungen vorzuneh-

men. Pflanzung von heimischen und standortgerechten Sträuchern und Laubbäume der I. 

und II. Wuchsklasse (siehe Pflanzlisten I, II + III). Pflanzabstand zu Wegen und Wohnbebau-

ung mind. 2 m. Dauerhafter Erhalt durch fachgerechte Pflege. Bei Abgang sind Ersatzgehöl-

ze in gleicher Qualität zu pflanzen. Die Lage ist im Rahmen der Ausführungsplanung festzu-

legen. Der Flächenanteil von ca. 10 % an der Gesamtfläche ist bei der Ausführung einzuhal-

ten und darf nur geringfügig unterschritten werden. Mindestens vier standortgerechten Laub-

bäume der I. und II. Wuchsklasse sind zu integrieren. 

Im Bereich der nördlichen Teilfläche zwischen Weg und Wohnbebauung sind die bestehen-

den Obstbäume durch eine weitere Obstbaum-Reihe (4 Stück) zu ergänzen. 

Anlage eines Erholungs-, Unterhaltungs- und Pflegeweges mit einer maximalen Breite von 

3,0 m. Der Pflegeweg soll gleichzeitig als Fußwegeverbindung dienen und wird an das 

Wohngebiet angebunden. Die genaue Lage und Wegeführung ist im Rahmen der Ausfüh-

rungsplanung festzulegen. Der Flächenanteil von ca. 15 % an der Gesamtfläche ist bei der 

Ausführung einzuhalten und darf nur geringfügig überschritten werden. 

Entlang des Weges sind 5 Hochstamm-Obstbäume zu pflanzen (lockere Gruppen, beidseitig 

versetzt, der genaue Standort ist im Rahmen der Ausführungsplanung festzulegen).  

Es sind mehrere bespielbare Landschaftselemente anzulegen. Zulässig sind Spielelemente, 

Spielhügel und Aufenthaltsbereiche. Die genaue Lage, Ausdehnung und Gestaltung ist im 

Rahmen der Ausführungsplanung festzulegen. Der Flächenanteil von insgesamt ca. 30 % an 

der Gesamtfläche ist bei der Ausführung einzuhalten und darf nur geringfügig überschritten 

werden. 

Teile der Grünfläche liegen im Überschwemmungsgebiet. Hier ist sicherzustellen, dass u.a. 

der Hochwasserabfluss und die Höhe des Wasserstandes nicht nachteilig beeinflusst wer-

den, die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt und der Verlust von verloren gehendem 

Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird sowie die Bauvorhaben 

so errichtet werden, dass keine baulichen Schäden zu erwarten sind (WHG §78, WG §65) 

Begründung 

Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Habitatstruktur für Vögel und Fledermäuse, Einbindung 

der Bebauung in die Landschaft, Schaffung von hochwertigen Flächen für die Wohnungsna-

he Erholung, Naturerlebnis 

Festsetzung § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 
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M 8 Eingrünung des Ortrandes  

Maßnahme  

Entlang des südlichen Ortsrandes sind Grünflächen mit einer lockeren, stufigen und ge-

schwungenen Gehölzstruktur zu entwickeln. Gruppenweise und lineare Pflanzung von 

standortgerechten und heimischen Laub- und Obsthochstammbäumen der I. und II. Wuchs-

klasse (mindestens 12. Stück) und heimischen standortgerechten Sträuchern (Flächenanteil 

mind. 1.000 m²) gemäß Pflanzlisten. Dauerhafter Erhalt durch fachgerechte Pflege und 

gleichartiger Ersatz bei Ausfall. 

Der Unterwuchs ist als extensiv genutzte krautreiche Wiesenflächen durch Ansaat von au-

tochthonem Saatgut zu entwickeln. Die Flächen sind 2x jährlich zu mähen, der anfallende 

Grasschnitt ist abzufahren. Auf Düngung ist zu verzichten. 

Die Anlage von Unterhaltungs- und Pflegewegen ist zulässig. 

Begründung 

Habitatstruktur für Vögel und Fledermäuse, Leistrukturen für Fledermäuse, Stärkung des 

Biotopverbunds (West-Ost), Einbindung der Bebauung in die Landschaft 

Festsetzung § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

 

M 9 Anlage von Retentionsbecken zur Pufferung und gedrosselten Ableitung von Nieder
 schlagswasser in den Taldorfer Bach 

Maßnahme 

Zur schadlosen Abführung des Niederschlagswassers sind Retentionsbecken mit Anschluss 

an den Taldorfer Bach anzulegen.  

Die unbelasteten Niederschlagswässer werden in zentral angelegten Retentionsmulden (ca. 

2.035 m²) gepuffert und versickert. Möglichkeiten zur Reduzierung der Abflussmengen auf 

den Grundstücken (z.B. Zisternen zur Brauchwassernutzung und Gartenbewässerung) sind 

zusätzlich anzustreben.  

Der Böschungsverlauf ist naturnah zu gestalten. Die genaue Lange wird im Gelände festge-

legt. Die Mulden sind als wechselfeuchte Wiesenfläche mit Hochstauden anzulegen. Die 

Retentionsbecken sind soweit es die Wasserwirtschaft zulässt extensiv mit schonender 

Mahdtechnik zu pflegen. 

Soweit es die Wasserwirtschaft zulässt sind die Retentionsbecken durch punktuelle und 

gruppenweise Pflanzung von heimischen und standortgerechten Sträuchern und Strauch-

gruppen einzugrünen. Es sind bevorzugt niederwüchsige dornenreiche Straucharten gemäß 

Pflanzenliste III zu pflanzen.  

Begründung 

Schutz des Oberflächengewässer vor Schadstoffeinträgen, Entlastung des Kanalsystems, 

Teilerhalt des Wasserkreislaufs, Teillebens- und Rückzugsraum für Tiere, Ansprechende 

Gestaltung des Wohngebiets  

Festsetzung § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB i. V. m. § 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO 
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M 10 Reduktion von Lichtemissionen 

Maßnahme 

Die Beleuchtung muss auf das für die Sicherheit absolut notwendige Mindestmaß reduziert 

werden. Für die öffentliche und private Außenbeleuchtung sind umwelt- und 

insektenschonende, dimmbare Leuchtmittel (dimmbare, warmweiße LED-Leuchten, 

Lichttemperatur unter 3000 K) in nach unten strahlenden Lampenträgern nach dem 

neuestem Stand der Technik zu verwenden. Der Lichtpunkt ist möglichst niedrig und befindet 

sich im Gehäuse, der Lichtstrahl ist nach unten auszurichten. Die Beleuchtungsintensität ist 

im Zeitraum zwischen 23.00 und 5.00 Uhr zu reduzieren. Eine flächige Anstrahlung von 

Wänden, Fassaden und Gehölzen sowie Bodenstrahler sind nicht zulässig. Um eine 

nächtliche Beleuchtung des Stockerholzbach oder Taldorfer Bachs sowie des 

Retentionsbeckens und der Ausgleichsfläche zu vermeiden dürfen keine Beleuchtungen 

angebracht werden, die in deren Richtungen abstrahlen. Im Falle einer Beleuchtung des 

Fußwegs zum Musikheim sind Bewegungsmelder zu verwenden.   

Begründung 

Schutzgut  

Pflanzen&Tiere: 

Minimierung der Lockwirkung auf nachtaktive Tiere durch Flug zu 

den Leuchtquellen, Vermeidung einer Beeinträchtigung des 

Fledermaus-Flugkorridors 

Schutzgut 

Landschaft: 

Minimierung der Lichtemissionen in das nächtliche Landschaftsbild 

Festsetzung § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB, bzw. Hinweis im Bebauungsplan  

 (nur Beleuchtungsintensität) 

 

M 11 Bauliche Vermeidung von Transparenzsituationen und von großflächig spiegelnden 
 Glasscheiben 

Maßnahme 

Bauliche Vermeidung von Transparenzsituationen, bei denen Vögel durch Glasscheiben hin-

durch attraktive Ziele sehen können und beim Anflugversuch mit den Scheiben kollidieren. 

Verglaste Balkone, Wind- und Sichtschutzelemente und verglaste "über-Eck"-Situationen 

sind nicht zulässig. Große zusammenhängende Glasflächen und transparente Bauteile sind 

zu vermeiden (max. 3,0 m² Glasfläche). Sofern solche Flächen baulich nicht vermieden wer-

den können, sind spiegelungsarme Scheiben mit einer geeigneten Strukturierung der Schei-

ben (Strukturglas) zu verwenden. Für Fenster und transparente Bauteile sind Scheiben mit 

einem Außenreflexionsgrad von maximal 15 % zu verwenden. (z.B. gläserne Verbindungs-

gänge, „über-Eck"-Situationen mit Durchsicht, Schallschutzwände, Glaspavillons, verglaste 

Balkone). Bauliche Vermeidung von großflächig spiegelnden Glasscheiben (max. 2,5 m² 

Glas-fläche). Sofern solche Flächen baulich nicht vermieden werden können, sind spiege-

lungsarme Scheiben mit einer geeigneten Strukturierung der Scheiben (Strukturglas) zur 

Risikoreduzierung zu verwenden. Für die Fassaden sind keine glänzenden oder stark spie-

gelnden Materialien zulässig. Verglaste Balkone sowie verglaste Wind- und Sichtschutzele-

mente sind nicht zulässig.  
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Siehe Informationsbroschüre der Schweizer Vogelwarte Sempach für detaillierte Informatio-

nen (http://www.vogelglas.info/) oder gleichwertige Broschüren. Dort sind u. a. folgende 

Punkte zur Minderung von Spiegelungs- oder Transparenzsituationen genannt:  

• geripptes, geriffeltes, mattiertes, sandgestrahltes, geätztes, eingefärbtes, bedrucktes 

Glas (Punktraster, Bedeckung mind. 25%) 

• möglichst reflexionsarmes Glas (Reflexionsgrad max. 15%) 

• Milchglas, Kathedralglas, Glasbausteine, Stegplatten 

• andere undurchsichtige Materialien 

• mit Sprossen unterteilte Fenster, Oberlichter statt seitliche Fenster 

• Glasflächen neigen statt im rechten Winkel anbringen 

Begründung 

Minimierung des Tötungsrisikos für Vögel. Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

schützt wild lebende Tiere u.a. davor, verletzt oder getötet zu werden. Dieser Schutz ist ins-

besondere in § 44 Abs. 1 Ziff. 1 BNatSchG geregelt. Demnach ist es verboten, wild lebende 

Tiere der besonders geschützten Arten (hierunter fallen z. B. alle europäischen Vogelarten) 

zu verletzen oder zu töten. 

Festsetzung: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB  

 
M 12 Verwendung reflexionsarmer Photovoltaik- und Solarthermieanlagen  

Maßnahme 

Es sind reflexionsarme Photovoltaik- und Solarthermiekollektoren zu verwenden. Die Anla-

gen dürfen nicht mehr als 6% polarisiertes Licht (3% je Solarseite) reflektieren. Die Anlagen-

elemente müssen dem neuesten Stand des Insektenschutzes bei PV-Anlagen entsprechen. 

Es sind entspiegelte und monokristaline Module aus mattem Strukturglas zu verwenden. 

Begründung 

Minimierung des Tötungsrisikos für Vögel und Insekten. Das Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) schützt wild lebende Tiere u.a. davor, verletzt oder getötet zu werden. Dieser 

Schutz ist insbesondere in § 44 Abs. 1 Ziff. 1 BNatSchG geregelt. Demnach ist es verboten, 

wild lebende Tiere der besonders geschützten Arten (hierunter fallen z. B. alle europäischen 

Vogelarten) zu verletzen oder zu töten. 

Festsetzung: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB  

 
M 13 Durchlässe in Zäunen 

Maßnahme 

Private Einzäunungen entlang der öffentlichen Grünflächen sind mit einem Mindestabstand 

von 10 cm vom Boden auszuführen. Einzäunungen entlang der Retentionsbecken sind mit 

einem Mindestabstand von 8 cm vom Boden auszuführen. 

Begründung 

Schutzgut Tiere: Erhalt der Durchlässigkeit für Kleintiere 

Festsetzung  § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

http://www.vogelglas.info/
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M 14 Gestaltung der unbebauten Flächen auf den Baugrundstücken 

Maßnahme 

Die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke sind mit Ausnahme der Stellplätze, 

Zufahrten und Zugänge als Grünflächen (Wiese) anzulegen und mit Gehölzen und Stauden 

zu bepflanzen. Schotter, Kies oder ähnliche Materialien sind nicht zulässig.   

Begründung 

Festsetzung  Örtliche Bauvorschriften (§ 74 (1) 3 LBO) 

 

M 15  Erdüberdeckung von Tiefgaragen und sonstigen unterirdischen Gebäudeteilen 

Maßnahme: 

Tiefgaragen und sonstige unterirdische Gebäudeteile sind mit einer durchwurzelbaren kultur-

fähigen Bodenschicht/Substratschicht von mindestens 0,6 m, im Bereich von Pflanzungen  

- kleinkroniger Bäume von mindestens 0,8 m  

- mittelkroniger Bäumen von mindestens 1,2 m  

- großkroniger Bäumen von mindestens 1,5 m  

zu versehen und zu begrünen. Hiervon ausgenommen sind Terrassen und Flächen für tech-

nische Aufbauten. Flächen unter Anlagen für Solarthermie und Photovoltaik sind extensiv zu 

begrünen. 

Begründung: 

Verringerung des Oberflächenabflusses, Verbesserung des Kleinklimas, Optische Aufwer-

tung, Schaffung von Lebensraum für Tiere und Pflanzen. 

Festsetzung: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

 

  

Schutzgut Boden: Teilerhalt der Bodenfunktionen  

Schutzgut Mensch/ 

Landschaft: 

ansprechende Gestaltung des Ortsbildes 

Schutzgut Pflanzen/ 

Tiere: 

Lebens- und Rückzugsraum für Tiere und Pflanzen, Biotop-

vernetzungsfunktion, Nahrungshabitat insbesondere für Vögel 

und Insekten 

Schutzgut Klima/Luft: Klimaanpassung: Verbesserung des Mikroklimas durch Minimie-

rung der thermischen Aufheizung, Verbesserung der Transpi-

ration,  

Schutzgut Wasser: 

 

Rückhaltung von Niederschlagswasser, Rückführung in den 

natürlichen Wasserkreislauf durch Verdunstung, Verringerung 

und Verzögerung des Oberflächenabflusses (insbesondere bei 

Starkregenereignissen), Entlastung der Kanalisation 
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M 16  Dachbegrünung  

Maßnahme: 

Flachdächer bzw. flach geneigte Dächer von Hauptgebäuden mit einer Neigung von weniger 

als 12° sind mit einer Substratschicht von mindestens 0,12 m zu versehen und extensiv zu 

begrünen. Hiervon ausgenommen sind ausschließlich Dachterrassen und Flächen für tech-

nische Aufbauten. Flächen unter Anlagen für Solarthermie und Photovoltaik sind zu begrü-

nen.  

Begründung: 

Verringerung des Oberflächenabflusses, Verbesserung des Kleinklimas, Optische Aufwer-

tung; Bestandteil der „Strategie zur Anpassung an den Klimawandel in Baden-Württemberg“ 

(Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, Juli 2015)  

Festsetzung: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 
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5. Ausgleichmaßnahmen für den Artenschutz 

K 1 Entwicklung einer artenreichen, extensiv genutzten Fettwiese, Ergänzung des  
 gewässerbegleitenden Gehölzbestandes  
 (Ca. 3.670 m²; Ausgleichsmaßnahme für den Artenschutz) 

Maßnahme: 

Ergänzung des gewässerbegleitenden Gehölzbestandes entlang des Stockerholzbaches 

durch Pflanzung von heimischen standortgerechten Laubbäumen der I. und II. Wuchsklasse 

und punktueller Pflanzung von Strauchgruppen mit heimischen standortgerechten Sträu-

chern (siehe Pflanzlisten). Die genaue Lage ist im Rahmen der Ausführungsplanung festzu-

legen. Dauerhafter Erhalt durch fachgerechte Pflege und gleichartiger Ersatz bei Ausfall. 

Entlang des Gehölzbestandes ist zum Grünland hin eine mindestens 3 m breite, artenreiche, 

standorttypische Hochstaudenflur/Saumstruktur zu entwickeln. Pflege: Alternierende Mahd 

1x jährlich im Frühjahr oder Herbst, Abfuhr des Mahdguts. 

Entwicklung von artenreichem Grünland durch Nutzungsextensivierung und streifenweiser 

Ansaat bzw. Mahdgutübertragung: 

Streifenweise Herstellung optimaler Keimbedingungen durch Fräsen (Grünlandfräse) in 

Kombination mit maschineller Bekämpfung im Anschluss (zweimal Eggen). Mahdgutübertra-

gung von artenreichen Wiesen (z.B. Flachlandmähwiesen) in der Umgebung, Alternativ 

Übersaat mit autochthonem Saatgut. 2-malige Mahd der Wiese/Jahr. 1. Schnitt zur Blüte der 

bestandsbildenden Gräser (Glatthafer), je nach Wuchsjahr Ende Mai bis Ende Juni, 2. 

Schnitt witterungsabhängig jedoch frühestens 8 Wochen später. Abfuhr des Mähgutes,  

Im Rahmen der Gewässerunterhaltung ist die Förderung einer naturnahen Gewässerstruktur 

durch Initiierung einer dynamischen Eigenentwicklung zu berücksichtigen. Die Möglichkeiten 

einer naturnahen Umgestaltung (Wasserrechtsverfahren) ist zusätzlich anzustreben. 

Die Anlage einer Wegeverbindung mit Bachüberquerung ist zulässig. 

Begründung: 

Ausgleichsmaßnahme für den Artenschutz, Kompensation der Verluste von mäßig artenrei-

chem Grünland, Vermeidung von Störungen des Bachlaufs als Biotopverbund-Linie und Le-

bensraum, Erhalt und Stärkung der Leitlinie für Fledermäuse, Förderung von Insekten. 

Aufwertung der Bodenfunktionen durch Verringerung der Nähr- und Schadstoffeinträge. 

Erhalt und Verbesserung des Retentionsraumes in den Überschwemmungsflächen entlang 

des Stockerholzbaches.  

Die Maßnahme wirkt sich positiv auf die Schutzgüter Pflanzen/Biotope/Biologische Vielfalt, 

Tiere, Boden, Wasser, Mensch und Landschaftsbild aus. 

Festsetzung: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB, § 9 Abs. 1 Nr. 20 
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6. Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung nach § 44 BNatSchG 

Zur Ortsentwicklung von Taldorf wurde ein Faunistisches Gutachten erstellt (365° freiraum + 

umwelt, 20. 12. 2017). Es beinhaltet die Artenschutzrechtliche Prüfung (§ 44 BNatSchG), 

eine Einschätzung der FFH-Verträglichkeit, eine (FFH-Vorprüfung) (§ 38 NatSchG) sowie 

eine Einschätzung der Eingriffe in Fauna, Biotope, Biotopverbund (§§ 14, 15, 21, 30 

BNatSchG). Im Folgenden werden die Ergebnisse für das Plangebiet kurz dargestellt. Das 

Gutachten befindet sich im Anhang. 

Bestand 

Vor allen die Gehölze am Stockerholzbach und an der Hummelbergstraße im nordöstlichen 

Plangebiet (Gehölzliste Nr. 8-19) sind von Bedeutung als Lebensraum sowie als Leitlinie für 

Vögel und Fledermäuse. Die Walnuss (Nr. 9) weist zudem mehrere Baumhöhlen auf. 

Nutzbaren Höhlen oder Spalten sind auch an den anderen großkronigen Bäumen (Nr. 10,12) 

sowie im westlichen Plangebiet in den alten Obstbäumen (Nr. 21, 22, 24) nicht auszuschlie-

ßen.  

Die landwirtschaftlich genutzte Fläche kann als Nahrungshabitat von Vögeln und Jagdrevier 

von Fledermäusen genutzt werden.  

Vorkommen der Zauneidechse an besonnten Rainen und Böschungen sind nicht auszu-

schließen.  

Systematische Untersuchungen von sonstigen Wirbeltieren und wirbellosen Tieren (z.B. In-

sekten, Spinnen) wurden nicht durchgeführt.  

Die durch eine Ortsentwicklung möglicherweise beanspruchten Lebensräume lassen keine 

Vorkommen naturschutzfachlich besonders bedeutsamer Tierarten erwarten. Es werden kei-

ne Amphibien, Tagfalter-, Heuschrecken- und sonstige Wirbellose erwartet, die in den Roten 

Listen als stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht eingestuft würden.  

Auswirkungen Vögel 

Flächeninanspruchnahme und Zerstörung von Fortpflanzungshabitaten und Ruhestätten (§ 

44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG), Töten von Tieren (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Verstöße gegen das Tötungsverbot können dadurch vermieden werden, dass Bauarbeiten 

außerhalb der Vogelbrutzeit begonnen werden; die Bauarbeiten selbst sorgen im weiteren 

Verlauf für eine ausreichende Vergrämung, so dass Vögel während der Dauer der Bauzeit 

innerhalb des Baubereichs keine Bruten beginnen. Sofern notwendig, sollten Gebäude au-

ßerhalb der Vogelbrutzeit abgebrochen werden. Falls dies nicht möglich ist, müssen recht-

zeitig vor der Brutsaison unter fachlicher Anleitung und in Absprache mit der Unteren Natur-

schutzbehörde vor der Brutzeit künstliche Nisthilfen angebracht und die Brutplätze durch 

geeignete Maßnahmen unzugänglich gemacht werden. Dazu ist es erforderlich, in der Sai-

son vor dem geplanten Abbruch die betroffenen Brutplätze zu ermitteln. 

Die Rodung von Gehölzen muss ebenfalls innerhalb der gesetzlichen Fristen (1.10-28.2.) 

erfolgen.  
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Lärm– akustische und optische Störungen (§ 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG) 

Trautner & Joos (2008) empfehlen, bei der artenschutzrechtlichen Prüfung bei "mäßig häufi-

gen Arten mit hoher Stetigkeit bis sehr häufigen Arten sowie verbreiteten Arten mit hohem 

Raumanspruch… regelhaft keine erhebliche Störung anzunehmen"; dies gilt "ggf. auch [für] 

Arten der Vorwarnliste". Das Vorhaben ist deshalb nicht mit Verstößen gegen das Störungs-

verbot in §44 BNatSchG, Abs. 1 Nr. 2 verbunden. 

Sehr störungsempfindliche Vogelarten sind im Umfeld des Bauvorhabens nicht präsent. Der 

Neuntöter brütet in großer Entfernung vom Ortsrand und wird durch ggf. erfolgende bauliche 

Maßnahmen nicht tangiert.  

 

Flächeninanspruchnahme und Zerstörung von Fortpflanzungshabitaten und Ruhestätten  
(§ 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG) 

Mögliche Beeinträchtigungen von vorkommenden Vogelarten durch Flächeninanspruchnah-

me und Zerstörung von Fortpflanzungshabitaten und Ruhestätten sind im Faunistischen 

Gutachten im Anhang aufgeführt.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass für das Plangebiet ein mittleres bis hohes Konflikt-

potenzial für Vögel besteht. Es ist davon auszugehen, dass eine Entwicklung ohne Beein-

trächtigung lokaler Vogelbestände dann realisierbar sein wird, wenn rechtzeitig Vermei-

dungs- und Minimierungsmaßnahmen durchgeführt werden.  

Auswirkungen Fledermäuse 

Flächeninanspruchnahme und Zerstörung von Fortpflanzungshabitaten und Ruhestätten  
(§ 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG), Töten von Tieren (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Einzelquartiere / Balzquartiere sind direkt im Plangebiet nicht nachgewiesen, im Gebäude 

Hummelbergstraße 30 aber auch nicht ausgeschlossen. Um Verluste von Quartieren und ein 

Töten von Tieren während der aktiven Zeit der Fledermäuse zu vermeiden, muss der Ab-

bruch von Gebäuden und die Rodung von Gehölzen im Winterhalbjahr (Oktober bis Februar) 

stattfinden. Falls dies nicht möglich ist, müssen rechtzeitig vor der Saison unter Absprache 

mit der UNB und unter fachlicher Anleitung künstliche Quartiere an geeigneter Stelle ange-

bracht und die Quartiere durch geeignete Maßnahmen vor der Saison unzugänglich gemacht 

werden. Dazu ist es erforderlich in der Saison vor der geplanten Umbaumaßnahme / Ab-

bruch die betroffenen Quartiere zu ermitteln.  

Lärm und Licht – akustische und optische Störungen (§ 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG)  

Direkte Wirkungen: Viele Fledermausarten werden durch Insekten an Leuchtkörpern im Au-

ßenbereich angelockt. Eine typische Art, die man an Straßenbeleuchtungen beobachten 

kann, ist die Zwergfledermaus. Andere Arten insbesondere aus der Gattung Myotis (Maus-

ohr, Bechsteinfledermaus), meiden dagegen oft Lichtquellen (Straßenbeleuchtung, Fassa-

denbeleuchtungen, Fensterfronten nachts), da sie dunkle und geräuscharme Jagdgebiete 

bevorzugen.  
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Indirekte Wirkungen: Auch indirekte Wirkungen durch Verlust von nachtaktiven Insekten an 

Lichtquellen können bedeutsam sein, da dadurch langfristig das Nahrungsangebot reduziert 

werden kann.  

Daher muss eine „insektenfreundliche“ Beleuchtung im Außenbereich eingesetzt werden. 

Barrierewirkung, Zerschneidung oder Zerstörung von bedeutsamen Jagdhabitaten und Leit-
strukturen (§ 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG) 

Eine zu dichte Bebauung, welche zu einem Verlust wichtiger Gehölzstrukturen führt, v.a. 

entlang des Stockerholzbaches, hätte sicherlich gravierende negative Auswirkungen auf die 

lokalen Fledermausbestände. Damit wären nicht nur Verluste eines bedeutenden Jaghabi-

tats verbunden sondern es würden auch wichtige Leitstrukturen für Fledermäuse zwischen 

den Quartieren im Dorf und den Nahrungshabitaten im Umfeld möglicherweise erheblich 

beeinträchtigt.   

Im Rahmen der Bauleitplanung / Ausgleichskonzeption sind an geeigneter Stelle Gehölz-

pflanzungen vorzusehen, welche neben der Eingrünung des Gebietes auch eine wichtige 

Funktionen als Leitstruktur für Fledermäuse erfüllen könnten.  

Im Plangebiet sind landwirtschaftlich genutzte Flächen vorhanden, die möglicherweise von 

Fledermäusen als Jagdhabitat genutzt werden. Da im Umfeld weitere landwirtschaftliche 

Flächen ähnlicher Ausstattung vorhanden sind entstehen durch den Verlust keine erhebli-

chen Beeinträchtigungen. 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass für das Plangebiet ein hohes Konfliktpotenzial für 

Fledermäuse besteht. Sofern die vorgeschlagenen Minimierungsmaßnahmen und die Aus-

gleichsmaßnahme umgesetzt werden ist davon auszugehen, dass eine Bebauung ohne eine 

Beeinträchtigung lokaler Fledermauspopulationen realisierbar sein wird. 

Zusammenfassung Artenschutzfachliche Relevanzprüfung  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass für die untersuchten Artengruppen Vögel, Fleder-

mäuse und Reptilien sowie für sonstige streng geschützte Arten erhebliche Beeinträchtigun-

gen durch die geplante Bebauung unter Berücksichtigung der in Kapitel 4 und 0 aufgeführten 

Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen ausgeschlossen werden können.  

Ergebnis der Artenschutzrechtlichen Prüfung 

Es ist nicht zu erwarten, dass bei Umsetzung von Bauvorhaben die  Verbotstatbestände des 

§ 44 BNatSchG bzw. des Art. 12 FFH-RL und Art. 5 der Vogelschutzrichtlinie eintreten sofern 

die Vermeidungs-, Minimierungsmaßnahmen und die Ausgleichsmaßnahme umgesetzt wer-

den. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass eine artenschutzrechtliche Prüfung für jedes 

Einzelvorhaben durchzuführen ist, um die Einschätzung zu überprüfen und konkrete Maß-

nahmen festzulegen. Ein Ausnahmeverfahren gem. §45 (8) BNatSchG ist voraussichtlich 

nicht erforderlich. 
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FFH-Verträglichkeit 

Beeinträchtigungen von NATURA 2000 – Gebieten können ausgeschlossen werden.  

Vermeidungs-, Minimierungs- und Ersatzmaßnahmen 

Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen müssen Vermeidungsmaßnahmen zum 

Schutz der im Plangebiet vorkommenden streng geschützten Arten durchgeführt werden. 

Mögliche Beeinträchtigungen von Fledermäusen  durch nächtliche Beleuchtung sind durch 

ein angepasstes Beleuchtungskonzept zu minimieren. Gebäude sind vor Abriss nochmals 

auf Vorkommen von Gebäudebrütern und Fledermausquartiere hin zu untersuchen. Bei Vor-

kommen sind unter Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde entsprechende Maß-

nahmen zu treffen. Gehölze müssen innerhalb der gesetzlichen Fristen gerodet werden. Ge-

hölzstrukturen und Saumstrukturen in der Landschaft sollten als wichtige Habitatstruktur für 

Vögel und Fledermäuse unbedingt erhalten werden. Es wird ferner empfohlen, die Leistruk-

turen für Fledermäuse durch randliche Eingrünung des Ortes zu stärken. 

 

 

7. Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen 

Werden im Bebauungsplan festgesetzte Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaß-

nahmen nicht oder nur unzureichend umgesetzt oder würden zum jetzigen Zeitpunkt nicht 

vollständig erkannte negative Umweltauswirkungen hervorgerufen, wäre der Bebauungsplan 

mit erheblichen Umweltauswirkungen verbunden. Um dies zu vermeiden, ist nach §4c 

BauGB eine Überwachung durch die genehmigende Stelle (hier: Stadt Ravensburg) durch-

zuführen. 

Die Durchführung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen wie auch der Aus-

gleichsmaßnahmen wird von der Stadt Ravensburg erstmalig ein Jahr nach Baubeginn und 

erneut nach fünf Jahren durch Ortsbesichtigung geprüft. 

Nach §4 (3) BauGB unterrichten die zuständigen Behörden die Gemeinde, sofern nach den 

ihnen vorliegenden Erkenntnissen die Durchführung des Bauleitplanes erhebliche, insbeson-

dere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat. 
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8. Zusammenfassung 

Die Stadt Ravensburg möchte einen Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach 

§ 13b BauGB aufstellen um einerseits den lokalen Bedarf an Einfamilienhäusern zu decken, 

sowie andererseits preisgünstigen Mietwohnungsraum zu schaffen. Das Plangebiet mit einer 

Flächengröße von 3,99 ha liegt am Rand des Ortsteils Taldorf (Stadt und Landkreis Ravens-

burg).  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes können hochwertige Böden im Umfang von ca. 

15.850 m2 versiegelt werden. Hierdurch entstehen erhebliche Beeinträchtigungen. Zudem 

entsteht durch die Umwandlung landwirtschaftlicher Nutzung eine erhebliche Beeinträchti-

gung des Schutzgutes Fläche. Da das Plangebiet in die freie Landschaft hineinragt, entsteht 

eine zusätzliche Zerschneidungswirkung. Durch den Verlust landwirtschaftlich genutzter Flä-

chen (Grünland, Acker, Intensivobst) und Gehölze von mittlerer bis hoher Bedeutung entste-

hen erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Pflanzen / Biotope.  

Durch den Verlust einer Kaltluftentstehungsfläche ohne Siedlungsrelevanz entsteht eine ge-

ringe Beeinträchtigung des Klimas. Eine geringe Beeinträchtigung der Grundwasserneu-

bildung und des Lokalklimas entsteht zudem durch die geplante Versiegelung. 

Bei Umsetzung der geplanten umfangreichen Eingrünung nach Süden hin und einer ausrei-

chenden Durchgrünung des Plangebietes entsteht keine Beeinträchtigung für das Land-

schafts- und Ortsbild. Keine Beeinträchtigungen sind zudem für Oberflächengewässer und 

den Mensch zu erwarten.  

Es ist nicht zu erwarten, dass bei Umsetzung des Vorhabens und der genannten Maßnah-

men die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG bzw. des Art. 12 FFH-RL und Art. 5 der 

Vogelschutzrichtlinie eintreten, wenn die Ausgleichsmaßnahme für den Artenschutz:, Ent-

wicklung einer artenreichen, extensiv genutzten Fettwiese, Ergänzung des gewässerbeglei-

tenden Gehölzbestandes‘ umgesetzt wird. 

Ein Ausnahmeverfahren gem. §45 (8) BNatSchG ist nicht erforderlich.  

Um Eingriffe zu vermeiden und zu minimieren sind folgende Maßnahmen umzusetzen: Zeit-

lich angepasster Baustellenbetrieb, Erhalt von Gehölzen, Schutz des Oberbodens, Verwen-

dung offenporiger Beläge, Verzicht auf Eindeckung der Dächer aus unbeschichtetem Metall, 

Pflanzung von Bäumen, Dezentrale Rückhaltung von unbelasteten Niederschlagswässern, 

Anlage einer parkartig zu gestaltenden und rahmenden öffentlichen Grünfläche mit blütenrei-

chen Wiesenflächen, Strauch- und Gehölzgruppen und bespielbaren Landschaftselementen, 

Eingrünung des Ortrandes nach Süden, Reduktion von Lichtemissionen, Bauliche Vermei-

dung von Transparenzsituationen und von großflächig spiegelnden Glasscheiben, Durchläs-

se in Zäunen,  Erdüberdeckung von Tiefgaragen und sonstigen unterirdischen Gebäude-

teilen und Gestaltung der unbebauten Flächen auf den Baugrundstücken.  

Aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes nach § 13b BauGB muss rechtlich kein 

Ausgleich erfolgen. Auch nach Umsetzung der genannten Maßnahmen zur Vermeidung und 

Minimierung verbleiben jedoch erhebliche Eingriffe in die Schutzgüter Boden und Pflanzen / 

Biotope.  
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http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/
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Anhang I Fotodokumentation (08.04.2020, Fotos 365° freiraum + umwelt) 

 

 

Blick über das Plangebiet von Südosten      

  

Baumbestand im südwestlichen Plangebiet (Nr. 20-22)      Westliches Plangebiet 

  

Lagerplatz mit Baumbestand im nordöstlichen 
Plangebiet  

Wirtschafts-Gebäude an der Hummelbergstraße   
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Schöner Nussbaum  (Nr. 8) mit Baumhöhlen an 
der Hummelbergstraße     

Stockerholzbach an der Hummelbergstraße kurz 
vor der Querung 

  

Hummelbergstraße mit Baumbestand, hinter dem Zaun      Kastanienreihe entlang des Stockerholzba-
ches am Weg  
der Bach                                                                             zum Musikverein 

  

Lagerplatz. Im Vordergrund junge Obstbäume Stockerholzbach östlich des Plangebietes   
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Anhang II Pflanzliste 

PFLANZLISTE I: Pflanzung von Laubbaumarten der I. Wuchsklasse 

Qualität: Hochstamm oder Solitär, 3 x v m. B., StU 18-20 cm. Sie sind mittels Dreipflock zu 

befestigen, fachgerecht zu pflegen und bei Ausfall gleichwertig zu ersetzen.  

 

Acer platanoides   Spitzahorn 

Acer pseudoplatanus   Bergahorn 

Aesculus carnea   Rosskastanie 

Alnus glutinosa   Schwarzerle 

Betula pendula   Hänge-Birke 

Fagus sylvatica   Rotbuche  

Juglans regia   Walnuß 

Quercus petraea   Traubeneiche 

Quercus robur   Stieleiche 

Salix alba   Silber-Weide 

Tilia platyphyllos   Sommerlinde 

Tilia cordata   Winterlinde 

Ulmus glabra   Bergulme, in resistenten Sorten 

 

 

 

PFLANZLISTE II: Pflanzung von Laubbaumarten der II. Wuchsklasse 

Qualität: Hochstamm oder Solitär 3 x v m. B., StU 18-20 cm. Sie sind mittels Dreipflock zu 

befestigen, fachgerecht zu pflegen und bei Ausfall gleichwertig zu ersetzen.  

 

Acer campestre   Feldahorn 

Carpinus betulus   Hainbuche 

Corylus colurna   Baumhasel 

Prunus avium   Vogelkirsche 

Prunus padus   Traubenkirsche (auch in Sorten) 

Pyrus pyraster   Holzbirne  

Sorbus aucuparia   Eberesche 

Sorbus domestica   Speierling 
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Sorbus torminalis   Elsbeere 

Malus spec.   Apfel* 

Prunus spec.   Kirsche, Pflaume* 

Pyrus spec.   Birne* 

* in regionaltypischen Sorten 

 

 

 

PFLANZLISTE III: Pflanzung von Sträuchern 

Qualität: Strauch, 2 x verpflanzt, mindestens 125-150 cm Höhe.  

 

Amelanchier lamarckii  Kupfer-Felsenbirne 

Cornus mas   Kornelkirsche 

Cornus sanguinea   Blutroter Hartriegel 

Corylus avellana   Gewöhnliche Hasel 

Crataegus monogyna   Eingriffliger Weißdorn 

Euonymus europaeus   Pfaffenhütchen 

Ligustrum vulgare   Gewöhnlicher Liguster 

Lonicera xylosteum   Heckenkirsche 

Prunus avium  Vogelkirsche 

Prunus spinosa  Schlehdorn 

Rhamnus carthartica  Echter Kreuzdorn 

Ribes alpinum   Alpen-Johannisbeere 

Ribes rubrum  Rote Johannisbeere (Wildform) 

Rosa arvensis  Feld-Rose 

Rosa canina   Hundsrose 

Rosa rubiginosa  Weinrose 

Sambucus nigra   Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa   Roter Holunder 

Salix ssp  Weiden 

Viburnum lantana  Wolliger Schneeball 

Viburnum opulus   Gewöhnlicher Schneeball 
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Anhang III Baumbestand (April 2020) 

 



Stadt Ravensburg B- Plan „Taldorf Süd“   Umweltanalyse 

365° freiraum + umwelt     Seite 37 von 38 
 

 
 
 
 
 
 
 

Legende Vitalität 
+ vital, +- eingeschränkt vital, - abgehend, -- abgestorben 

Legende Bewertung 
- nicht erhaltensfähig, X erhaltensfähig, XX erhaltenswürdig, XXX sehr erhal-

tenswürdig 
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Anhang IV: Faunistisches Gutachten (Dezember 2017) 

 





http://www.365grad.com/
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